Elternrat der Freien Waldorfschule Weimar




Weimar, 05.11.2010

Klosterweg 8

99425 Weimar

Thüringer Ministerium für Bildung,

Wissenschaft und Kultur

Herrn Minister Christoph Matschie

Werner-Seelenbinder-Straße 7

99096 Erfurt

Kürzung der Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft

Sehr geehrter Herr Minister Matschie!

Die Freien Waldorfschulen sind von den geplanten Kürzungen der Finanzen direkter betroffen als Schulen in freier Trägerschaft, die von Religionsgemeinschaften wie z.B. der evangeli​schen oder katholischen Kirche betrieben werden, da alle Finanzierungslücken, die auf Grund gekürzter staatlicher Zuschüsse entstehen, unmittelbar von der Elternschaft aufgefangen wer​den müssen. Der Elternrat der Freien Waldorfschule Weimar als Vertreter von ca. 250 Schü​lerfamilien wendet sich deshalb mit diesem Brief an Sie als zuständigen Minister, um die Auswirkungen der beabsichtigten Gesetzesänderung für die Elternschaft der Waldorfschüler darzulegen.

Waldorfschulen sind Schulen in freier Trägerschaft , die als Ersatzschulen genehmigt sind. Wie Sie sicherlich wissen, ist für die Genehmigung als Ersatzschule, die den staatlichen Schulauftrag ausführt, erforderlich, dass sich die betreffende Schule nicht an den Besitzver​hältnissen der Elternschaft orientiert. Dieses so genannte Sonderungsverbot ist sowohl in Arti​kel 7 GG als auch in § 5 des Thüringer Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft enthalten. Es ist unabdingbare Voraussetzung für die Anerkennung als Ersatzschule. Wenn die Ersatz​schulen sich nicht an den Besitzverhältnissen der Eltern orientieren dürfen, dann bedeutet dies, dass sie auch dann existieren können müssten, wenn die gesamte Elternschaft aus Sozial​hilfeempfängern bestünde. Die Finanzierung derjenigen Schulen in freier Trägerschaft, die als Ersatzschulen anerkannt werden, muss deshalb so ausfallen, dass diese weiterhin die Geneh​migungsvoraussetzungen erfüllen. Die Waldorfschulen dürfen folglich nicht durch den Ge​setzgeber dorthin getrieben werden, sich an den Besitzverhältnissen der Eltern orientieren zu müssen. Der jetzige Gesetzesentwurf der Landesregierung treibt jedoch gerade die Waldorf​schulen in diese Sonderungsfalle. 

Da alle Waldorfschulen auf Grund von Elterninitiativen entstehen, verfügen sie nicht über einen finanzstarken Träger im Hintergrund, sondern nur über das, was die Elternschaft zu leisten in der Lage ist. Der Trägerverein einer Waldorfschule besteht in der Regel aus einem Anteil der Elternschaft, d.h. dieser Träger kann und muss jede Kürzung der finanziellen Zuschüsse unmittelbar an die Elternschaft weitergeben. Diese aber setzt sich, genau wie an staatlichen Schulen, aus allen Einkommens- und Berufsgruppen der Bevölkerung zusammen. Die von Art. 21 Thüringer Landesverfassung garantierte Wahlfreiheit hinsichtlich der Erziehung und Bildung ihrer Kinder wird den eher finanzschwachen Eltern genommen, weil sie sich nicht sicher sein können, ob sie sich die einmal gewählte Schulform auch zukünftig werden leisten können. Es darf angezweifelt werden, dass dies mit dem Ethos der SPD als „Partei der Kleinen Leute“ vereinbar ist. Schließlich sollte jeder die Möglichkeit haben, sich aus pädagogischen Gründen für die Schulform zu entscheiden, die er für seine Kinder am geeignetsten findet, ohne befürchten zu müssen, sich diese Schulform nicht leisten zu können.

Durch die Kürzungen werden die Waldorf-Schulleitungen gezwungen, in Zukunft auf das Einkommensniveau der Eltern von Neuanfängern oder Schulwechslern zu achten. Dies würde jedoch einen Verstoß gegen das Sonderungsverbot bedeuten. Damit würden sich die Waldorf​schulen (sofern das Gesetz tatsächlich Wirklichkeit wird) gegen ihren Willen weg von Ersatz​schulen, die jedermann offenstehen, hin zu Eliteschulen entwickeln. Die Waldorfschulen wür​den damit ihre Genehmigungsfähigkeit verlieren. Es liegt auf der Hand, dass dies letzten En​des die Waldorfschulen in ihrer Existenz bedroht. Gerade die Waldorfschulen sind in vielerlei Hinsicht beispielgebend für das staatliche Schulsystem, sei es durch die Übernahme von Fremdsprachenunterricht an Grundschulen oder wie aktuell durch den Klassenverbund bis zur achten Klasse, der jetzt von den neu zu gründenden Gemeinschaftsschulen praktiziert wird.

Die Zukunft des Landes Thüringen hängt ganz entscheidend von der Vielfalt der Bildungs​möglichkeiten unserer Jugend ab. Thüringen verfügt weder über Bodenschätze noch über Schwerindustrie. „Bildung“ ist der Exportschlager Thüringens! Können und wollen es sich die Vertreter einer „sozialdemokratischen“ Partei leisten, im besseren Fall denjenigen, für die diese Partei zumindest vom Namen her noch immer Programm ist, den Zugang zu dem für Kreativität und Persönlichkeitsbildung enorm wertvollen Zweig der Waldorfschulen zu ver​bauen, im schlechteren Fall diese seit langem etablierte Schulrichtung sogar in ihrer Existenz zu gefährden? Soll die hier vermittelte Kreativität und Persönlichkeitsbildung das Privileg der Reicheren unserer Gesellschaft sein?

Wir benötigen eine Förderung der Schulen in freier Trägerschaft, die den Willen der Verfas​sung zur Vielfalt in der Schullandschaft widerspiegelt. Die Freie Waldorfschule Weimar als Thüringens älteste Waldorfschule wurde kürzlich anläßlich ihrer Zwanzigjahrfeier erst von der Thüringer Ministerpräsidentin als Teil der in Thüringen wurzelnden Reformpädagogik ge​lobt sowie der Begründer der Antroposophie, Rudolf Steiner, als einer der ersten Pädagogen, der das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit im Bildungswesen verwirklicht hat. Diese Anstren​gungen werden von einer Förderpolitik, die sogar die bestehenden Gesetze ignoriert, konter​kariert. Wir haben einen Anspruch darauf, dass die Landesregierung die Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft dem Grunde und der Höhe nach in einem Gesetz regelt und sich damit nicht hinter einer Verordnung versteckt. Wenn es in Artikel 26 Abs. 2 Satz 3 Thüringer Landesverfassung heißt: „Das Nähere regelt das Gesetz“, dann ist genau das damit gemeint. Schließlich besteht hier der Sonderfall, dass der Staat als Betreiber der staatlichen Schulen über die Konkurrenz der Freien Schulen und deren Lebensgrundlagen entscheiden darf. Es entspricht dem Prinzip der Waffengleichheit zwischen den staatlichen Schulen und den Schulen in freier Trägerschaft, dass derart getroffene Regelungen in ein Gesetz gehören, das vom Parlament als vom Volk gewählter Vertrauensinstanz kontrolliert werden kann. Es ist folglich mehr als eine Frage des politischen Anstandes, die Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft vollständig in einem Gesetz zu regeln. Wir können uns ansonsten des Eindrucks nicht erwehren, dass es Ihnen nicht wirklich um die Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft geht, sondern eher um deren Abschaffung, um mit den frei werdenden Schülern die staatlichen Schulen besser auslasten zu können. 

Die von Ihnen beabsichtigte Kürzung der Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft würde bei den Freien Waldorfschulen bereits für das nächste Schuljahr eine Steigerung des Elternbeitrages um 20 % bedeuten. Bereits heute zahlen Waldorfeltern, die mehr als 1 Kind diese Schule besuchen lassen, monatlich 10 %, also jährlich mehr als 1 Monatsgehalt, zur Finanzierung der Lücken, die durch die staatliche Förderung nicht geschlossen werden. Dieser Beitrag der Elternschaft ist nicht mehr steigerungsfähig. Auch Waldorfeltern sind Steuerzahler, mit deren Steuern auch das überteuerte staatliche Schulsystem finanziert wird. Mittlerweile liegen sowohl Gutachten als auch Rechtsprechung dazu vor, wie hoch ein angemessener Schulbeitrag pro Schüler einer Waldorfschule ausfallen darf. Er sollte maximal 70 € betragen. Um dieses Ziel an der Freien Waldorfschule Weimar zu erreichen, müsste die Förderung der Schulen in freier Trägerschaft erhöht werden, denn bereits heute liegt der durchschnittliche monatliche Elternbeitrag pro Schüler über diesem Grenzwert, der zudem für Waldorfschulen in Westdeutschland errechnet wurde. Das seinerzeit vom Parlament initiierte und vom Kultusministerium in Auftrag gegebene „Kienbaum-Gutachten“, das sowohl der Steuerzahler mit 100.000 € als auch die freien Träger finanziert haben und das Aufschluss über die vom Staat zu erbringenden Leistungen gegenüber den Schulen in freier Trägerschaft gibt, indem es die tatsächlichen Kosten eines staatlichen Schülers feststellte, wurde ebenfalls gesetzeswidrig nie angewandt.

Es kann nicht sein, dass Waldorfschulen darum kämpfen müssen, dass sowohl die Regierung als auch das Parlament sich an die bestehenden Gesetze halten. Es sollte in der Natur beider Gewalten liegen, sich selbst stets gesetzeskonform zu verhalten. Darauf sollten sich die Bürger verlassen können. Als Wähler wird unser Vertrauen eingefordert. Mit dem von Ihnen als „Sozialdemokrat“ eingebrachten Gesetzesvorschlag wird es bitter enttäuscht. Es ist an der Zeit, dass der Freistaat Thüringen sich dazu bekennt, dass sein wichtiges Exportgut „Bildung“ nur mit Hilfe der Schulen in freier Trägerschaft, niemals aber ohne sie, weiter Spitzenplätze in Deutschland und in Europa belegt. Diese Position gilt es zu verteidigen. Mit Kürzungen im Bildungsbereich ist dies nicht zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen

Der Elternrat der Freien Waldorfschule Weimar

